
 
 
VORAUSSETZUNG FÜR DEN ERHALT DER WOHNUNGSFÖRDERUNG* 
Aufgrund des NÖ Wohnungsförderungsgesetzes 2005 dürfen geförderte Wohnungen nur an 
förderungswürdige Personen vergeben werden. Die einschlägig gesetzlichen Bestimmungen (die 
Gemeinnützige Bauvereinigung ist verpflichtet deren Einhaltung nachweislich zu prüfen) setzen die Erfüllung 
folgender Bedingungen voraus:  
 
EINKOMMEN 
Unter Einkommen versteht man im Wesentlichen sämtliche zugeflossenen Einkünfte eines Jahres. Hierbei ist 
das Haushaltseinkommen maßgeblich, Haushaltseinkommen ist die Summe der Einkommen sämtlicher im 
künftigen Haushalt lebender Personen.  
 
Das jährliche Haushaltseinkommen darf bei einer Haushaltsgröße von einer Person € 55.000,00 netto, von zwei 
Personen € 80.000,00 netto und für jede zusätzliche Person € 10.000,00 netto nicht übersteigen (gem. § 4 Abs. 
2 Förderungswürdigkeit nach Abschnitt II und VI; gültig ab 2012-01-01). 13. Und 14. Monatsgehalt, sowie 
Abfertigungen werden nicht berücksichtigt. Als Nachweis ist der Gemeinnützigen Bauvereinigung folgendes 
vorzulegen:  
 
Bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, kann der Nachweis des Einkommens wahlweise 
bezogen auf den Stichtag des Ansuchens um Förderung oder bezogen auf den Stichtag des Ansuchens um 
Zustimmung zur Eigentumsübertragung oder des Datums des Abschlusses des Vertrages, des Vorvertrages oder 
des vorangegangenen Mietvertrages erfolgen. Weiters kann der Einkommensnachweis wahlweise mit einer 
monatlichen Lohnbestätigung über eines der drei dem gewählten Stichtag vorangegangene Monate geführt 
werden. Überdies kann er durch Vorlage der Einkommensteuerbescheide oder der Lohnzettel der drei letzten 
Kalenderjahre erbracht werden. Arbeitnehmer, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden, können ihre 
Förderungswürdigkeit durch Vorlage eines oder mehrerer Jahreslohnzettel (L16) für das dem Mietvertrag 
vorangegangene Kalenderjahr nachweisen.  
 
Weitere zu erbringende Nachweise sind insbesondere die steuerfreien Einkünfte – wie z.B. Ausgleichszulage, 
Wochengeld, Arbeitslosengeld, Karenzurlaubsgeld, Überbrückungshilfe für Bundesbedienstete, Beihilfen nach 
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, Einkünfte aus Auslandstätigkeit, Bezüge der Soldaten nach dem 
Heeresgebührengesetz, Bezüge der Zivildiener, Auslandseinsatzzulage.  
 
Land- und Forstwirte müssen, sofern kein Einkommensteuerbescheid vorgelegt wird, den zuletzt ergangenen 
Einheitswertbescheid bzw. Pachtverträge von zugepachteten Flächen mit Angabe des Einheitswertes vorlegen.  
 
Sämtliche Nachweise aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen müssen den selben Zeitraum betreffen, 
da sonst das Haushaltseinkommen für den Prüfzeitraum (Jahr, das dem Abschluss des Mietvertrages vorangeht), 
nicht feststellbar ist.  
 
Bei der Berechnung des Haushaltseinkommens sind die Einkommen der tatsächlichen Wohnungsnutzer 
relevant. Es wird daher widerleglich anzunehmen sein, dass sofern gemeinsame Kinder vorhanden sind, eine 
Lebensgemeinschaft gegeben ist. Eine Lebensgemeinschaft ist gegeben, wenn eine gemeinsame Lebensführung 
auch aus wirtschaftlicher Sicht und eine gemeinsame Nutzung der Wohnung bestehen. Dies ist widerleglich 
anzunehmen, wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind. Die Meldung mit Hauptwohnsitz an einer anderen 
Adresse ist somit nicht vorrangig relevant. (gem. § 39 Abs. 2 Lebensgemeinschaft Beweislastumkehr; gültig ab 
2012-01-01) 
 
HAUPTWOHNSITZ 
In der geförderten Wohnung muss der Hauptwohnsitz begründet und nachgewiesen werden. Diese 
Voraussetzung entfällt bei geförderten Dienstnehmerwohnungen und Wohnheimen. 


